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I. Rechte der Aktionäre 

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält Anga-
ben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 
2, 126 Abs. 1, 127 und § 131 Abs. 1 des Aktiengeset-
zes („AktG“) teils in Verbindung mit dem „Gesetz über 
Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie” (BGBl. I 2020, S. 570; geändert am 22. Dezember 
2020, BGBl. I 2020, 3328, im Folgenden „PandemieG“), 
insbesondere zu den Fristen für die Ausübung dieser 
Rechte. Die nachfolgenden Angaben dienen einer wei-
tergehenden Erläuterung dieser Aktionärsrechte.

1.  Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 
Abs. 2 AktG

  Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwan-
zigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von EUR 500.000,00 (letzteres entspricht 
500.000 Stückaktien) erreichen, können verlan-
gen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung ge-
setzt und bekannt gemacht werden. Jedem neu-
en Gegenstand muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss 
schriftlich an den Vorstand gerichtet werden und 
der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Ver-
sammlung, mithin bis zum Ablauf des 24. Mai 2021, 
schriftlich zugehen. Wir bitten, derartiges Verlan-
gen an folgende Adresse zu richten:
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vorschlag wird während der Hauptversammlung 
abgestimmt werden.

  Die diesem Aktionärsrecht zugrundeliegenden 
Regelungen des Aktiengesetzes lauten auszugs-
weise wie folgt:

  § 122 Abs. 1 und 2 AktG:
  (1)  Die Hauptversammlung ist einzuberufen, 

wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen 
den zwanzigsten Teil des Grundkapitals er-
reichen, die Einberufung schriftlich unter An-
gabe des Zwecks und der Gründe verlangen; 
das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. 
Die Satzung kann das Recht, die Einberufung 
der Hauptversammlung zu verlangen, an eine 
andere Form und an den Besitz eines gerin-
geren Anteils am Grundkapital knüpfen. Die 
Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie 
seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 
Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien 
sind und dass sie die Aktien bis zur Entschei-
dung des Vorstands über den Antrag halten.  
§ 121 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

  (2)  In gleicher Weise können Aktionäre, deren 
Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
von 500.000 Euro erreichen, verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 
und bekanntgemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen 
im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft 

  EASY SOFTWARE AG 
  Vorstand 
  Am Hauptbahnhof 4 
  45468 Mülheim an der Ruhr

  Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 in 
Verbindung mit Abs. 1 Satz 3 AktG nachzuweisen, 
dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 
Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind 
und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des 
Vorstands über das Verlangen halten. Auf die Frist-
berechnung ist § 121 Abs. 7 AktG entsprechend an-
zuwenden. Bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit 
bestehen nach § 70 AktG bestimmte Anrechnungs-
möglichkeiten, auf die hiermit ausdrücklich verwie-
sen wird.

  Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesord-
nung werden unverzüglich nach Zugang des Ver-
langens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und 
solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, 
bei denen davon ausgegangen werden kann, dass 
sie die Information in der gesamten Europäischen  
Union verbreiten. Sie werden zudem den Aktionären 
mitgeteilt und auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter 

   https://easy-software.com/de/easy-gruppe/ 
investor-relations/hauptversammlungen/ 

 veröffentlicht.

  Über den im Rahmen einer zulässigen Tagesord-
nungsergänzung bekannt gemachten Beschluss-
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2.  Anträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1,  
§ 127 AktG

  Da die Hauptversammlung gemäß § 1 Abs. 2 Pan-
demieG ohne physische Präsenz der Aktionäre oder 
ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversamm-
lung abgehalten wird, entfallen Antragsrechte „in“ 
der Versammlung. Die Stimmrechtsausübung im 
Wege der Briefwahl stellt keine Teilnahme an der 
Hauptversammlung im Rechtssinne dar. 

  Dementsprechend können Aktionäre und ihre Bevoll-
mächtigten während der Hauptversammlung keine 
Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/
oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tages-
ordnung an die Gesellschaft stellen sowie Wahlvor-
schläge zur Wahl des Abschlussprüfers machen.

  Allerdings gelten Anträge oder Wahlvorschläge von 
Aktionären, die nach § 126 oder § 127 AktG zugäng-
lich zu machen sind, nach § 1 Abs. 2 Satz 3 Pande-
mieG als in der Hauptversammlung gestellt, wenn 
der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag 
unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legiti-
miert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.

  Nach §§ 126, 127 AktG werden zugänglich zu ma-
chende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von der 
Gesellschaft veröffentlicht, wenn sie spätestens bis 
zum 9. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang bei 
der Gesellschaft), an die nachstehende Adresse 
mit Nachweis der Aktionärseigenschaft übersendet 
werden. Anderweitig adressierte Gegenanträge und/
oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Ge-
sellschaften mindestens 30 Tage vor der Ver-
sammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist 
nicht mitzurechnen.

 § 121 Abs. 7 AktG: 
  (7)  Bei Fristen und Terminen, die von der Ver-

sammlung zurückberechnet werden, ist der 
Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. 
Eine Verlegung von einem Sonntag, einem 
Sonnabend oder einem Feiertag auf einen 
zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden 
Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 
bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind 
nicht entsprechend anzuwenden. Bei nicht-
börsennotierten Gesellschaften kann die 
Satzung eine andere Berechnung der Frist 
bestimmen.

 § 70 AktG:
  Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon 

abhängig, daß der Aktionär während eines be-
stimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen 
ist, so steht dem Eigentum ein Anspruch auf Über-
eignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleis-
tungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder  
§ 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über 
das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. Die 
Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem 
Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgelt-
lich, von seinem Treuhänder, als Gesamtrechts-
nachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemein-
schaft oder bei einer Bestandsübertragung nach  
§ 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 
des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat.
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Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimm-
ten Punkt der Tagesordnung mit Begründung 
an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte 
Adresse übersandt hat Der Tag des Zugangs ist 
nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Ge-
sellschaften hat das Zugänglichmachen über 
die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. 
§ 125 Abs. 3 gilt entsprechend.

 (2)  Ein Gegenantrag und dessen Begründung 
brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden,

   1.  soweit sich der Vorstand durch das Zu-
gänglichmachen strafbar machen würde,

   2.  wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- 
oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde,

   3.  wenn die Begründung in wesentlichen 
Punkten offensichtlich falsche oder irre-
führende Angaben oder wenn sie Beleidi-
gungen enthält,

   4.  wenn ein auf denselben Sachverhalt ge-
stützter Gegenantrag des Aktionärs bereits 
zu einer Hauptversammlung der Gesell-
schaft nach § 125 zugänglich gemacht wor-
den ist,

   5.  wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs 
mit wesentlich gleicher Begründung in den 
letzten fünf Jahren bereits zu mindestens 
zwei Hauptversammlungen der Gesell-
schaft nach § 125 zugänglich gemacht 
worden ist und in der Hauptversammlung 
weniger als der zwanzigste Teil des vertre-
tenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat,

  EASY SOFTWARE AG 
  Investor Relations 
  Am Hauptbahnhof 4 
  45468 Mülheim an der Ruhr 

  Telefax: +49 (0) 208 45016 108 
  E-Mail: investorrelations@easy.de

  Bis spätestens zum Ablauf des 9. Juni 2021 bei 
vorstehender Adresse mit Nachweis der Aktio-
närseigenschaft eingegangene Gegenanträge und 
Wahlvorschläge werden, soweit sie den anderen 
Aktionären zugänglich zu machen sind, im Internet 
unter 

   https://easy-software.com/de/easy-gruppe/ 
investor-relations/hauptversammlungen/ 

  unverzüglich veröffentlicht. Eventuelle Stellung-
nahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der 
genannten Internetseite veröffentlicht.

  Die dem Vorstehenden zugrundeliegenden Rege-
lungen des Aktiengesetzes und des PandemieG, 
lauten wie folgt:

 § 126 AktG:
 (1)  Anträge von Aktionären einschließlich des Na-

mens des Aktionärs, der Begründung und einer 
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind 
den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten 
unter den dortigen Voraussetzungen zugäng-
lich zu machen, wenn der Aktionär mindestens  
14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft 
einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von 
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  2.   Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 
Absatz 2 Satz 3 widersprochen wurde und

  3.   Angabe, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat 
mindestens jeweils von Frauen und Männern 
besetzt sein müssen, um das Mindestanteils-
gebot nach § 96 Absatz 2 Satz 1 zu erfüllen.

 § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG:
  Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitglie-

dern oder Prüfern hat deren Namen, ausgeübten 
Beruf und Wohnort anzugeben.

 § 1 Abs. 2 Satz 3 PandemieG:
  Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die 

nach § 126 oder § 127 des Aktiengesetzes zugäng-
lich zu machen sind, gelten als in der Versammlung 
gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den 
Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungs-
gemäß legitimiert und zur Hauptversammlung an-
gemeldet ist.

3.  Fragerecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG 
in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2  
PandemieG

  Bei einer Hauptversammlung, die gemäß § 1 Abs. 
2 PandemieG ohne physische Präsenz der Aktionä-
re und ihrer Bevollmächtigten stattfindet, wird den 
angemeldeten Aktionären oder ihren Bevollmäch-
tigten ein Fragerecht zu Angelegenheiten der Ge-
sellschaft im Wege elektronischer Kommunikation 
eingeräumt, soweit die Beantwortung der gestell-
ten Fragen zur sachgemäßen Erledigung des Ge-
genstands der Tagesordnung erforderlich ist. Das 

   6.  wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass 
er an der Hauptversammlung nicht teilneh-
men und sich nicht vertreten lassen wird, 
oder

   7.  wenn der Aktionär in den letzten zwei Jah-
ren in zwei Hauptversammlungen einen von 
ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt 
hat oder nicht hat stellen lassen.

    Die Begründung braucht nicht zugänglich ge-
macht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 
5.000 Zeichen beträgt.

 (3)  Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Ge-
genstand der Beschlussfassung Gegenanträ-
ge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und 
ihre Begründungen zusammenfassen.

 § 127 AktG:
  Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Auf-

sichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern 
gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht 
nicht begründet zu werden. Der Vorstand braucht 
den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu 
machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben 
nach § 124 Absatz 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5  
enthält. Der Vorstand hat den Vorschlag eines  
Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
börsennotierter Gesellschaften, für die das Mitbe-
stimmungsgesetz, das Montan-Mitbestimmungs-
gesetz oder das Mitbestimmungsergänzungsgesetz 
gilt, mit folgenden Inhalten zu versehen:

  1.   Hinweis auf die Anforderungen des § 96  
Absatz 2,
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zuzufügen (z.B. keine Offenlegung von Geschäfts-
geheimnissen) oder weil er sich durch die Erteilung 
der Auskunft strafbar machen würde.

  Die diesem Aktionärsrecht zugrundeliegenden 
Regelungen des Aktiengesetzes und des Pande-
mieG lauten wie folgt:

 
 § 131 AktG:
 (1)  Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Haupt-

versammlung vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, 
soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 
Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
der Gesellschaft zu einem verbundenen Un-
ternehmen. Macht eine Gesellschaft von den 
Erleichterungen nach § 266 Absatz 1 Satz 3,  
§ 276 oder § 288 des Handelsgesetzbuchs Ge-
brauch, so kann jeder Aktionär verlangen, dass 
ihm in der Hauptversammlung über den Jahres-
abschluss der Jahresabschluss in der Form vor-
gelegt wird, die er ohne diese Erleichterungen 
hätte. Die Auskunftspflicht des Vorstands eines 
Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Han-
delsgesetzbuchs) in der Hauptversammlung, 
der der Konzernabschluss und der Konzernla-
gebericht vorgelegt werden, erstreckt sich auch 
auf die Lage des Konzerns und der in den Kon-
zernabschluss einbezogenen Unternehmen.

 (2)  Die Auskunft hat den Grundsätzen einer ge-
wissenhaften und getreuen Rechenschaft zu 

Fragerecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen 
und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 
einem verbundenen Unternehmen. Da der hiermit 
einberufenen Hauptversammlung u.a. der Konzern-
abschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt 
werden, erstreckt sich das Fragerecht grundsätzlich 
auch auf die Lage des Konzerns und der in den Kon-
zernabschluss einbezogenen Unternehmen. 

  Die Fragen sind in Übereinstimmung mit § 1 Abs. 
2 Satz 2 PandemieG bis spätestens einen Tag vor 
der Hauptversammlung, d.h. bis zum 22. Juni 2021, 
24:00 (MESZ) (Eingang bei der Gesellschaft) in Text-
form in deutscher Sprache im Wege der elektroni-
schen Kommunikation über das passwortgeschützte 
Hauptversammlungsportal der Gesellschaft unter 
der Internetadresse

   https://easy-software.com/de/easy-gruppe/ 
investor-relations/hauptversammlungen/ 

 einzureichen. 

  Der Vorstand wird gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 Pande-
mieG nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen ent-
scheiden, wie er die Fragen beantwortet. 

  Darüber hinaus gelten die allgemeinen Auskunfts-
verweigerungsrechte des § 131 Abs. 3 AktG. Der 
Vorstand kann von einer Beantwortung der Fragen 
absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeig-
net ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen 
Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil 
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entsprechen. Die Satzung oder die Geschäfts-
ordnung gemäß § 129 kann den Versamm-
lungsleiter ermächtigen, das Frage- und Re-
derecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu 
beschränken, und Näheres dazu bestimmen.

 (3)  Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,
   1.  soweit die Erteilung der Auskunft nach 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
geeignet ist, der Gesellschaft oder einem 
verbundenen Unternehmen einen nicht un-
erheblichen Nachteil zuzufügen;

   2.  soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze 
oder die Höhe einzelner Steuern bezieht;

   3.  über den Unterschied zwischen dem Wert, 
mit dem Gegenstände in der Jahresbilanz 
angesetzt worden sind, und einem höhe-
ren Wert dieser Gegenstände, es sei denn, 
daß die Hauptversammlung den Jahresab-
schluß feststellt;

   4.  über die Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden, soweit die Angabe dieser Methoden 
im Anhang ausreicht, um ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft im Sinne des § 264 Abs. 2 
des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln, dies 
gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den 
Jahresabschluß feststellt;

   5.  soweit sich der Vorstand durch die Ertei-
lung der Auskunft strafbar machen würde;

   6.  soweit bei einem Kreditinstitut oder Fi-
nanzdienstleistungsinstitut Angaben über  
angewandte Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden sowie vorgenommene 
Verrechnungen im Jahresabschluß, Lage-

bericht, Konzernabschluß oder Konzern- 
lagebericht nicht gemacht zu werden brau-
chen;

   7.  soweit die Auskunft auf der Internetseite 
der Gesellschaft über mindestens sieben 
Tage vor Beginn und in der Hauptversamm-
lung durchgängig zugänglich ist.

    Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht 
verweigert werden.

 (4)  Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft 
als Aktionär eine Auskunft außerhalb der 
Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie 
jedem anderen Aktionär auf dessen Verlangen 
in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn 
sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegen-
stands der Tagesordnung nicht erforderlich 
ist. Der Vorstand darf die Auskunft nicht nach 
Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 verweigern. Sätze 1 
und 2 gelten nicht, wenn ein Tochterunterneh-
men (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs), 
ein Gemeinschaftsunternehmen (§ 310 Abs. 1 
des Handelsgesetzbuchs) oder ein assoziiertes 
Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des Handelsgesetz-
buchs) die Auskunft einem Mutterunterneh-
men (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) 
zum Zwecke der Einbeziehung der Gesellschaft 
in den Konzernabschluß des Mutterunterneh-
mens erteilt und die Auskunft für diesen Zweck 
benötigt wird.

 (5)  Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, 
so kann er verlangen, daß seine Frage und der 
Grund, aus dem die Auskunft verweigert wor-
den ist, in die Niederschrift über die Verhand-
lung aufgenommen werden.
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 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 PandemieG
 (2)  Der Vorstand kann entscheiden, dass die Ver-

sammlung ohne physische Präsenz der Aktio-
näre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle 
Hauptversammlung abgehalten wird, sofern 
[...]

   3.  den Aktionären ein Fragerecht im Wege 
der elektronischen Kommunikation einge-
räumt wird,

   [...]

    Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemä-
ßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beant-
wortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis 
spätestens einen Tag vor der Versammlung im 
Wege elektronischer Kommunikation einzurei-
chen sind.

II.  Erläuterungen und Angaben gemäß § 124a Satz 1 
Nr. 2 und Nr. 4 AktG

1.  Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß  
§ 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

  Tagesordnungspunkt 1 der Einladung zur Haupt-
versammlung am 24. Juni 2021 betrifft die gesetz-
lichen Vorlagen im Rahmen der Rechnungslegung 
für das zum 31. Dezember 2020 abgelaufene Ge-
schäftsjahr. Der vom Vorstand aufgestellte Jahres-
abschluss für das Geschäftsjahr 2020 wurde am 
21. April 2021 durch den Aufsichtsrat gebilligt und 
damit festgestellt. Zugleich hat der Aufsichtsrat 
den Konzernabschluss gebilligt. Einer Beschluss-
fassung der Hauptversammlung zur Feststellung 

des Jahresabschlusses oder zur Billigung des Kon-
zernabschlusses nach § 173 AktG bedarf es daher 
nicht. Auch die übrigen in Tagesordnungspunkt 1 
genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung 
nach § 176 Absatz 1 Satz 1 AktG lediglich zugäng-
lich zu machen, ohne dass es – abgesehen von der 
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung, die 
unter Tagesordnungspunkt 2 erfolgt – einer Be-
schlussfassung hierzu bedarf.

2.  Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und  
Stimmrechte gemäß § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG

  Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeit-
punkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 
im Bundesanzeiger EUR 6.442.039,00 und ist ein-
geteilt in 6.442.039 auf den Namen lautende Stück-
aktien, die jeweils eine Stimme gewähren. Die Ge-
sellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die Ge-
samtzahl der stimmberechtigten Aktien beträgt im 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
daher 6.442.039 Aktien.

Mülheim an der Ruhr, im Mai 2021

EASY SOFTWARE AG

Der Vorstand
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